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Reg:ierungsvorlage 

VERTRAG 
ZWISCHEN DER REPUBLIK. ÖSTER
REICH UND DER SOZIALISTISCHEN 
FÖDERATIVEN REPUBLIK JUGOSLA-

WIEN ÜBER DIE AUSLIEFERUNG 

Der Bundespräsident der Republik Österreich . 

und 

. das Präsidium der Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien, 

von dem Wunsche geleitet, die rechtlichen Bezie
hungen zwischen den beiden Staaten zu vertiefen 
und den rechtlichen Verkehr zwischen: ihnen zu 
erleichtern, sind übereingekommen, ei nm • Vertrag 
über die Auslieferung abzuschließen, und haben zu 
diesem Zweck folgendes vereinbart: 

Aus lief e ru n g s p f I i eh t 

Artikel 1 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, einander 
auf Ersuchen nach den nachstehenden Vorschriften 
und . Bedingungen Personen auszuliefern, die im 
ersuchenden Staat wegen einer gerichtlich strafba
ren Handlung verfolgt oder zur Vollstreckung 
einer gerichtlichen Strafe oder vorbeugenden Maß
nahme gesucht werden. 

UG-OVOR 
IZMEDJU REPUBLIKE AUSTRIjE I 
SOCIjALISTICKE FEPERA TIVNE REPU

BLIKE JUGOSLA VIJE 0 IZDAV ANJU 

Predsednik Republike Austrije 

1 
\ 

Predsedni~tvo Socijalisticke Federativne Repu-
blike Jugoslavije 

u zelje da prodube pravne odnose izmedju dve 
driave i ola~aju pravni saobracaj izmedju njih, 
sporazumeli su se da zakljuce Ugovor 0 izdavanju i 
u tom cilju dogovorili su se 0 sledecem: 

Obaveza izdavanja 

Clan 1 

Driave ugovornice obavezuju se da ce prema 
nize· navedenim odredbama i uslovima, jedna dru
goj na molbu izdavati lica koja se gone u drzavi 
molilji zbog sudski kaznjivog dela ili se traze radi 
izvrSenja sudske kazne ili preventivne mere. 

Strafbare Handlu.ngen, die der Aus- Krivicna 
lieferung unterliegen 

dei a z ak 0 ja 
izdavanju 

Ima mesta 

Artikel 2 

(1) Die Auslieferung wird zur Verfolgung von 
Handlungen bewilligt, die nach dem Recht beider 
Vertragsstaaten mit einer mehr als einjährigen Frei
heitsstrafe oder vorbeugenden Maßnahme dieser 
Dauer oder mit einer strengeren Strafe bedroht 
sind. . 

(2) Die Auslieferung zur Vollstreckung einer 
Strafe oder vorbeugenden Maßnahme, die wegen 
einer oder mehrerer der in Abs. 1 angeführten 

Clan 2 

(1) Izdavanje Ce se odobriti radi gonjenja zbog 
dela za koje je prema pravu obe drzave ugovornice 
propisana kazna lisenja slobode ili preventivna 
mera preko jedne godine ili strozija kazna. 

(2) Izdavanje radi izvrSenja pravnosnaino izre
tene kazne ilipreventivne mere zbog jednog ili vi~e 
dela navedenih u stavu 1. ovog tlana odobrice se 

1108 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 21

www.parlament.gv.at



2 1108 der Beilagen 

Handlungen rechtskräftig ausgesprochen worden 
ist, wird bewilligt, wenn die Dauer der zu vollstrek
kenden Strafe oder vorbeugenden Maßnahme oder 
ihr zu vollstreckender Rest mindestens vier Monate 
beträgt. Die Auslieferung wird auch dann bewilligt, 
wenn mehrere Strafen oder vorbeugende Maßnah
men zu vollstrecken sind, deren Gesamtausmaß 
mindestens vier Monate beträgt. 

(3) Wird die Auslieferung nach Abs. 1 oder 
Abs. 2 bewilligt, so wird sie gleichzeitig oder nach
träglich auch wegen anderer nach dem Recht bei
der Vertragsstaaten gerichtlich strafbarer Handlun
gen und zur Vollstreckung von wegen solcher 
Handlungen verhängten Freiheitsstrafen oder vor
beugenden Maßnahmen bewilligt, bei denen die in 
den genannten Absätzen festgesetzten zeitlichen 
Voraussetzungen nicht zutreffen. 

Nichtauslieferung eigener Staats
angehöriger 

Artikel 3 

Angehörige des ersuchten Staates werden nicht 
ausgeliefert. 

Ablehnung der Auslieferung wegen 
Asyls oder wegen völkerrechtlicher 

Verpflichtungen 

Artikel 4 

Die Auslieferung wird nicht bewilligt: 
1. wenn die Person, deren Auslieferung begehrt . 

wird, auf dem Gebiet des ersuchten Staates 
Asyl genießt; 

2. wenn die Auslieferung mit Verpflichtungen 
des ersuchten Staates aus mehrseitigen Über
einkommen nicht vereinbar wäre. 

Politische strafbare Handlungen 

ArtikelS 

(1) Die Auslieferung wird nicht bewilligt, wenn 
sie wegen einer Handlung begehrt wird, die nach 
Ansicht des ersuchten Staates eine strafbare Hand
lung politischen Charakters darstellt. 

(2) Eine strafbare Handlung gegen das Leben, 
einschließlich des Versuches und der Beteiligung 
daran, s~wie jede andere strafbare Handlung, bei 
welcher unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalles, insbesondere der Art der Begehung, 
der angewendeten oder angedrohten Mittel oder 
der Schwere· der eingetretenen oder beabsichtigten 
Folgen, der kriminelle Charakter der Tat den politi
schen überwiegt, wird nicht als strafbare Handlung 
politischen Charakters betraFhtet. 

ako trajanje kazne ili preventivnemere, odnoso nji
hov ostatak koji treba da se izvrSi, iznosi najmanje 
4 meseca. Izdavanje ce se takodje odobriti ako je 
potrebno izvrSiti vise kazni ili preventivnih mera ciji 
je zbir najmanje 4 meseca, 

(3) Ako se izdavanje odobrava prema stavu 1. ili 
2. ovog clana onda se ono istovremeno ili 
naknadno odobrava i zbog drugih sudski kainjivih 
dela prema pravu obe ddave ugovomice i radi 
izvrSenja kazni lisenja slobode izrecenih za takva 
dela ili preventivnih mera kod kojih se ne stiru vre
menski uslovi utvrdjeni u navedenim stavovima. 

Neizdavanje sopstvenih drzavljana 

Clan 3 

Drz.avljani zamoljene drz.ave se nete izdavati. 

Odbijanje izdavanja zbog azila ili 
medjunarodno-pravnih obaveza 

Clan 4 

Izdavanje se nece odobriti: 
1. ako lice cije se izdavanje traii, uziva azil na 

teritoriji zamoljene ddave; 

2. ako bi izdavanje bilou suprotitosti sa ob ave
zama zamoljene drzave· iz multilateralnih 
ugovora. 

Pol'iticka krivicna dela 

ClanS 

(1) Izdavanje se nete odobriti ako se trazi zbog 
dela koje po misljenju zamoljene drZave predstavlja 
krivicno delo politickog karaktera. . 

(2) Kao krivicno delo politickog karaktera nete 
se smatrati delo protiv zivota ukljucujuCi tu i poku
saj i sauCesnistvo, kao i svako drugo krivicno delo 
kod kojeg,uzimajuCi u obzir sve okolnosti pojedi
nacnog slucaja a naroCito naCin izvrSenja, primen
jena ili zapretena sredstva ili tezinu nastale ili oce
kivane posledice, kriminalni karakter dela preteze 
nad politickim. 
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11 08 der Beilagen 3 

Militärische strafbare Handlungen 

Artikel 6 

Die Auslieferung wird nicht bewilligt, wenn sie 
wegen einer Handlung begehrt wird, die nach 
Ansicht des ersuchten Staates ausschließlich in der 
Verletzung militärischer Pflichten besteht. 

Fiskalische strafbare Handlungen 

Artikel 7 

Die Auslieferung wird nicht bewilligt, wenn sie 
wegen einer Handlung begehrt wird, die .nach 
Ansicht des ersuchten Staates ausschließlich eine 
Verletzung von Abgaben-, Monopol-, Zoll- oder 
Devisenvorschriften oder von Vorschriften über die 
Warenbewirtschaftung oder über den Außenhandel 
darstellt. 

Grundsatz ne bis in idem 

Artikel 8 

(1) Die Auslieferung wird nicht bewilligt, wenn 
ein gegen die auszuliefernde Person im ersuchten 
Staat wegen der dem Auslieferungsersuchen 
zugrunde liegenden Handlung geführtes Strafver
fahren rechtskräftig beendet worden ist. 

(2) Ein Freispruch oder eine Einstellung nur 
wegen Fehlens der Gerichtsbarkeit steht einer Aus
liefeI1;lng riich~ entgegen. 

(3) Die Auslieferung wird auch nicht bewilligt; 
wenn die auszuliefernde Person wegen der dem 
Auslieferungsersuchen zugrunde liegenden Hand
lung in einem dritten Staat re(;htskräftig freigespro
chen oder schuldig erkannt worden ist und die ver
hängte, Strafe oder vorbeugende Maßnahme bereits 
ganz vollstreckt oder zur Gänze oder für den noch 
nicht vollstreckten Teil nachgesehen worden ist 
oder ihre Vollstreckbarkeit nach dem Recht des 
dritten Staates verjährt ist. 

Verjährung 

Artikel 9 

Die Auslieferung wird nicht bewilligt, wenn die 
Strafverfolgung oder die Vollstreckung der Strafe 
oder vorbeugenden Maßnahme nach dem Recht 
eines der beiden Vertragsstaaten verjährt ist. 

Todesstrafe 

Artikel 10 

Ist eine dem Auslieferungsersuchen zugrunde lie
gende Handlung zwar nach dem Recht des ersu
chenden Staates, nicht aber nach dem Recht. des 
ersuchten Staates mit der Todesstrafe bedroht, so 
darf im ersuchenden Staat an Stelle' der Todesstrafe 
nur eme Freiheitsstrafe' verhängt oder vollstreckt 
werden. 

V 0 j n a kr i v ie n ade I a 

Clan 6 

Izdavanje se nete odobriti ako se trllzi zbog dela 
koje se po mi~ljenju zamoljene drfave sastoji isklju
eivo u povredi vojnih duznosti. 

Fiskalna krivie'na dela 

Clan 7 

Izdavanje se nete odobriti za delo koje po 
misljenju zamoljene drzave iskljuCivo predstavlja' 
povredu propisa 0 porezima, monopolu, carini ili 
devizama ili povredu propisa 0 kontingentiranju 
roba 11i 0 spoljnoj frgovini. 

N a e e 10 n e bis i n i dem 

Clan 8 

(1) Izdavanje se nete odobriti ako je prema licu 
za koje se ·trafi izdavanje u zamoljenoj drfavi kri
vieni postupak pravnosnazno okon-ean, za delo 
zbog kojeg se trazi izdavanje. 

(2) Oslobodjenje ili obustava samo zbog nedo
statka sudske nadleznosti ne iskljueuje izdavanje. 

(3) Izdavanje se takodje nete odobriti ako je lice 
koje treba da se izda pravnosnainooslobodjeno ili 
ogldeno krivim u trecoj drzavi za delo za koje se 
trazi izdavanje ili ako je izreeena kazna ili preven
tivna mera izvdena ili oprostena~ ili je neizvdeni 
deo kazne opro~ten, ili je izvdenje kazne ili preven
tivne mere zastarelo prema pravu trete drfave. 

'. 
Zastarelost 

Clan 9 

Izdavanje se nete odobriti ako je krivieno gon~ 
jenje ili izvdenje rune ilipreventivne mere zasta
relo prema pravu jedne od drzava ugovornica. 

Smrtna kazna 

Clan 10 

Ako je' prema pravu drfave molilje za delo na 
korne se zasniva molba za izdavanje propisana 
smrtna kazna, a ta kazna nije propisana prema 
pravu zamoljene drzave, onda se u drzavi molilji 
umesto smrtne kazne sme izreCi ili izvditi samo 
kazna lisenja slobode. 

1108 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 21

www.parlament.gv.at



4. 1108 der Beilagen 

Gerichtsbarkeit des. ersuchten· Sudska nadleznost 
drzave 

zam olj e n e, 
Staates 

Artikel 11 

(1) Die Auslieferung wegen einer Handlung, die' 
der Gerichtsbarkeit des ersuchten Staates unter
liegt, wird nicht bewilligt. 

(2) Die Auslieferung kann ungeachtet des Abs. 1 
bewilligt werden, wenn sie wegen einer anderen 
Handlung bewilligt wird und die strafrechtliche 
Beurteilung aller Handlungen im ersuchenden 

. Staat im Interesse der Wahrheitsfindung, aus Grün
den der Strafbemessung oder. aUS anderen für das 
Strafverfahren wichtigen Gründen, aus Gründen 
des Strafvollzuges oder der Resozialisierung der 
auszuliefernden Person geboten ist. 

Sonderfälle 

Artikel 12 

(1) Die Auslieferung wird nicht bewilligt wegen 
einer Handlung, die nach dem Recht beider Ver
tragsstaaten mit einer fünf Jahre nicht übersteigen
den Freiheitsstrafe oder vorbeugenden Maßnahme 
dieser Dauer bedroht ist und wenn die Auslieferung 
die auszuliefernde Person wegen ihres Alters, 
wegen ihres seit langem bestehenden Aufenthaltes 
im.ersuchten Staat oder aus anderen schwerwiegen
den, in ihren persönlichen Verhältnissen gelegenen 
Gründen offenbar unverhältnismäßig hart träfe. 

(2) Wird eine Auslieferung aus den Gründen des 
Abs. 1 nicht bewilligt, so wird der ersuchte Staat 
prüfen, ob gegen die auszuliefernde Person wegen 
der dem Auslieferungsersuchen zugrunde liegenden 
Handlung ein Strafverfahren einzuleiten ist. Von 
dem Ergebnis dieser Prüfung und eines eingeleite
ten Strafverfahrens ist der ersuchende Staat in 
Kenntnis zu setzen. 

Amnestie 

Artikel 13 

Eine im ersuchten Staat erlassene Amnestie steht 
der Auslieferung nur entgegen·, wenn die Handlung 
der Gerichtsbarkeit dieses Staates unterliegt. 

Ausnahmegerichte 

Artikel 14 

Die Person, um deren Auslieferung ersucht wird, 
darf im ersuchenden Staat nicht vor ein Ausnahme
gericht gestellt werden. Die Auslieferung zur Voll
streckung einer Strafe oder vorbeugenden Maß
nahme, die von einem solchen Gericht verhängt 
worden ist, wird nicht bewilligt. 

Clan 11 

(1) Nece se odobriti izdavanje zbog dela koje 
podleze sudskoj nadleznosti zamoljene drfave. 

(2) Izuzetno od stava 1. ovog clana izdavanje se 
moze odobriti ako se ono odobrava zbog nekog 
drugog dela i kada je neophodna krivicno pravna 
ocena svih dela u drzavi molilji u inreresu otkri
vanja istine, izrazloga odmeravanja kazne ili iz 
drugihrazloga: vaznih za krivicni postupak, iz 
razloga izvdenja 'kazne iIi resocijalizacije li(;a koje 
treba da se izda. 

Posebni slucajevi 

Clan 12 

(1) Izdavanje se nece odobriti za delo za koje 
prema pravu obe drfave ugovornice propisana 
kazna lisenja slobode ne prelazi pet godina ili pre
ventivna mera u tom trajanju i ako bi izdavanje 
oCigledno nesrazmemo tesko pogodilo lice koje 
treba da se izda zbog njegovog uzrasta, dugog 
boravka u zamoljenoj drfavi ili iz drugih ozbiljnih 
razloga koji leze u njegovim licnim prilikama. 

(2)Ako se izdavanje ne odobrava iz razloga u 
stavu l.-ovog Clana, onda ce zamoljena drzava ispi~ 
tati da li se protiv lica koje ireba izdati moze pokre
nuti krivicni postupak zbog dela na korne se zas
niva molba za izdavanje. 0 rezultatu ovog ispiti
vanja i pokrenutog krivicnog postupka treba ob ave-
stiti drilavu molilju. . 

Am ne s tij a 

Clan 13 

Amnestija data u zamoljenoj drilavi iskIjucuje 
izdavanje same ako delo podlele sudskoj nadle
znosti te drilave. 

Vanredni sudovi 

Clan 14 

Lice Cije se izdavanje trazi ne sme biti izvedeno u 
drfavi molilji pred vanredni sud. Nece seodobriti 
izdavanje radi izvdenja kazne ili preventivne mere 
koju je izrekao takav sud. 
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11 08 der Beilagen 5 

Verfolgungsvoraussetzungen Pretpostavke za gonjenje 

Artikel 15 Clan 15 

Das Fehlen einer nach dem Recht des ersuchten 
Staates zur Einleitung eines Strafverfahrens not
wendigen Erklärung des Verletzten hindert die 
Auslieferung nicht. 

Abwe senh e i tsurteile 

Artikel 16 

Die Auslieferung zur Vollstreckung einer Strafe 
oder vorbeugenden Maßnahme, die auf Grund 
eines in Abwesenheit der auszuliefernden Person 
durchgeführten gerichtlichen Verfahrens rechts
kräftig verhängt worden ist, wird nur bewilligt, 

, wenn der ersuchende Staat zusichert, daß das Straf
verfahren ' nach der Auslieferung nach seinen 
Rechtsvorschriften in Anwesenheit der ausgeliefer
ten Person neu durchgeführt werden wird. 

Grundsatz der Spezialität 

Artikel 17 

(1) Die ausgelieferte Person darf wegen einer vor 
ihrer Übergabe begangenen Handlung, auf die sich 
die Bewilligung der Auslieferung nicht erstreckt, 
oder aus einem anderen vor der übergabe entstan
denen Grund weder verfolgt, abgeurteilt oder 
irgendeiner Beeinträchtigung ihrer persönlichen 
Freiheit unterworfen noch an einen dritten Staat 
weitergeliefert werden. 

(2) Die Beschränkung nach Abs. 1 entfälh: 
a) wenn der Staat, der die Person ausgeliefert 

hat, der Strafverfolgung oder der Vollstrek
kung einer gerichtlichen Strafe oder vorbeu
genden Maßnahme zustimmt. Dem Ersuchen 
um Zustimmung werden die in Art. 19 vorge
sehenen Unterlagen und ein vom Gericht auf
genommenes Protokoll beigefügt, aus dem 
die Stellungnahme der ausgelieferten Person 

__ zu der beabsichtigten Erweiterung der Straf
verfolgung oder Vollstreckung zu ersehen ist. 
Die Zustimmung wird erteilt, wenn die dem 
Ersuchen zugrunde liegende Handlung nach 
diesem Vertrag die Verpflichtung zur Bewilli
gung der Auslieferung nach sich zieht; 

b) wenn die ausgelieferte Person sich nach ihrer 
endgültigen Freilassung länger als 45 Tage im 
ersuchenden Staat aufhält, obwohl sie ihn 
verlassen konnte und durfte, oder wenn sie 
nach Verlassen dieses Staates freiwillig dahin 
zurückgekehrt ist. 

(3) Wird die Handlung während des Verfahrens 
im ersuchenden Staat rechtlich anders als im Auslie
ferungsverfahren gewürdigt, so darf die ausgelie-, 
ferte Person nur insoweit verfolgt oder abgeurteilt 
werden, als die neue rechtliche Würdigung bei 
gleichbleibendem Sachverhalt ebenfalls der Auslie
ferung unterliegt. 

Nepostojanje izjave osecenog koja je prema 
praVu zamoljene driave potiebna za pokretanje 
krivienog postupka, ne spreeava izdavanje. 

Osuda u odsustvu , 
Clan 16 

Radi izvrSenja kazne ili preventivne mere koja je 
pravosnazno dosudjena na osnovu sudskog post
upka sprovedenog u odsutnosti lica koje treba da se 
izda, izdavanje ce se odobriti samo ako drzava 
molilia garantuje da ce se krivieni postupak posle 
izrueenja ponovo sprovesti prema njenim pravnim 
propisima u prisustva izdatog lica. 

Naeelo specijalnosti 

Clan 17 

(1) Izdato lice ne sme se, za delo uCinjeno pre 
predaje na koje se odobrenje za izdavanje ne 
odnosi ili po nekom drugom osnovu nastalom pre 
predaje, ni goniti ni osuditi, niti podvrgnuti nekom 
drugom ogranieenju liene slobode, niti dalje izdati 
trecoj driavi. 

(2) Orgranieenje iz stava 1. ovog Clana prestaje: 
a) ako se driava koja je izdala lice saglasi sa kri

vienim gonjenjem ili sudskom kaznom ili pre
ventivnom merom. Molbi-za saglasnost pri
lazu se dokumenta predvidjena u Cl. 19. ovog 
Ugovora' i zapisnik saCinjen pred sudom iz 
koja se mofe videti stav izdate osboe u vezi 
sa nameravanim prosirenjem krivienog gon
jenja ili izvrSenja kazne. Saglasnost se daje 
kada delo na korne se zasniva molba, prema 
ovom Ugovoru povlaCi za sobom obavezu za , 
odobrenje izdavanja; 

b) ako izdato lice posle njegovog konaenog 
pustanja na slobodu boravi duze od 45 dana 
u drZavi molilji, iako je rrioglo i smelo da je 
napusti, ili ako se po sIe napustanja te drZave 
dobrovoljno ponovo tamo vratilo. 

(3) Ako se u toku postupkau drzav:i molilji pro~ 
meni pravna' kvalifikacija dela' koja je postojala u 
postupka izdavanja, izdato lice moze biti gonjeno 
ili sudjeno samo ako je i prema novoj pravnoj kvali
fikaciji einjenienog stanja dozvoljeno izdavanje. 

'2 
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6 1108 der Beilagen 

(4) Innerhalb der in Abs: 2 lit. b erwähnten Frist 
wird der ausgelieferten Person die Ausreise gestat
tet, es sei denn, daß sie nach ihrer Auslieferung eine ' 
neue strafbare Handlung begangen hat. In diesem 
Fall beginnt die im Abs. 2 lit. b erwähnte Frist erst, 
wenn die ausgelieferte Person auch in dem wegen 
dieser strafbaren Handlung eingeleiteten Strafver
fahren endgültig freigelassen worden ist. 

Ausfolgung von Gegenständen 

Artikel 18 

(1) Wird die Auslieferung einer Person bewilligt, 
so wird auch ohne besonderes Ersuchen die Ausfol
gung von Gegenständen bewilligt: 

a) die als Beweismittel dienen können; 
b) die von der auszuliefernden Person durch die 

strafbare Handlung oder durch die Verwer
tung der daher stammenden Gegenstände 
erlangt worden sind. 

(2) Kann eine Auslieferung, die nach diesem Ver
trag zulä.ssig wäre, nicht bewilligt werden, weil die 
auszuliefernde Person geflüchtet oder gestorben ist 
oder auf dem Hoheitsgebiet des ersuchten Staates 
nicht betreten werden konnte, so wird die Ausfol
gung von Gegenständen dennoch bewilligt. 

(4) U roku navedenom u StaVU 2. tacka b) o~og 
tlana izdatom lieu ce se dozvoliti izlazak iz zemlje, 
osim ako je ono po izdavanju ucinilo novo delo. U 
tom slucaju rok naveden u stavu 2) tacka b) ovog 
clana pocinje da tece tek kada izdato liee i u krivi
cnompostupku koji je pokrenut zbog tog dela bude 
konacno pusteno na slobodu. 

Predaja predmeta 
, 

Clan 18 

(1) Ako se odobri izdavanje lica, bez pos ebne 
molbe se odobrava i predaja predmeta: 

a) koji mogu da posluze kao dokazno sredstvo; 
b) koje je liee koje trebada se izda steklo krivi

cnim delom ili unovcavanjem predmeta koji 
poticu iz njega. 

(2) Ako se ne moze odobriti izdavanje koje bi 
prema ovom Ugovoru bilo dozvoljeno, jer je lice 
keje treba da se izda pobeglo ili umrlo ili nije 
mogle biti pronadjeno na suverenoj teritoriji 
zamoljene drzave, ipak ce se odobriti predaja pred
meta. 

(3) In jedem Fall bleiben Rechte des ersuchten (3) U svakom slucaj~ ne dira se u .prava zamol-
Staates oder dritter Personen an den Gegenständen jene drfave ili treCih lica na predmetima. S obzirom 
unberührt. Die Gegenstände werden im Hinblick na takva prava posle zavdetka postupka u drfavi 
auf solche Rechte nach Abschluß des Verfahrens im molilji, predmeti se vracaju sto pre i besplatno 
ersuchenden Staat so bald wie möglich und kosten- zamoljenoj drzavi. Ako bi takva prava bila povred~ 
los dem ersuchten Staat zurückgestellt. Würden jena predajom, predaja se nece dozvoliti. 
solche Rechte durch die Übergabe beeinträchtigt, ' 
so wird die Ausfolgung nicht bewilligt. 

(4) Für die Ausfolgung von Gegenständen nach 
diesem Artikel finden Vorschriften über die Ein
und Ausfuhr von Gegenständen und Devisen keine 
Anwendung. 

Unterlagen 

Artikel 19 

(1) Dem Ersuchen um Auslieferung wird eine 
Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift (Kopie) 
eines Haftbefehles, eines vollstreckbaren verurtei
lenden Erkenntnisses, einer Entscheidung über die 
Anordnung einer vorbeugenden Maßnahme oder 
einer sonstigen Urkunde gleicher Wirksamkeit bei
gefügt. Diese Urkunden müssen vom zuständigen 
Richter unterschrieben und mit dem amtlichen Sie
gel versehen sein. 

(2) Sofern dies in den in Abs. 1 angeführten 
Urkunden nicht enthalten ist, werden auch beige-
fügt: ' 

a) eine Darstellung der Handlung mit Angabe 
von Zeit und Ort der Begehung; 

b) eine 'rechtliche Würdigung der Handlung 
und eine Abschrift der anzuwendenden oder 
angewendeten gesetzlichen Bestimmungen; 

(4) Za predaju predmeta prema ovom clanu ne 
primenjuju se propisi 0 uvozu i izvozu predmeta i 
deviza .. 

Dokumentaeija 

Clan 19 

(1) Molbi za izdavanje prilaze se primerak ili 
overeni prepis (kopija) naloga za. pritvaranje, 
izvdne osudjujuce presude, odluke 0 izrieanju pre
ventivnemere ili nekog drugog dokumenta istog 
dejstva. Ova dokumenta moraju biti potpisana od 
nadleznog sudije i imati sluzbeni pecat. 

(2)Ako to nije sadrzano u dokumentima iz stava 
1) ovogClana, prilaze se i: 

.a) opis dela sa na~odjenjem vremena mesta 
izvdenja; , 

b) pravna kvalifikaeija dela i prepis zakonskih 
odredaba koje treba primeniti ili koje su pri
menjene; 
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c) im Falle eines Ersuchens um Auslieferung zur 
Vollstreckung einer Strafe oder vorbeugen
den Maßnahme die Unterlagen, aus denen 
sich die Vollstreckbarkeit der Entscheidung 

. ergibt; 
d) möglichst gena.ue Angaben über die Person, 

deren Auslieferung begehrt wird, ihre Staats
angehörigkeit und ihren Wohn- oder Aufent
haltsort. 

Ergänz 1.I:n g der Un t erlage n 
Artikel 20 

Hält der ersuchte Staat die ihm übermittelten 
Angaben und Unterlagen für nicht ausreiche~d, so 
ersucht er um die notwendige Ergänzung. Er kann 
für das Einlangen dieser Ergänzung eine angemes
sene Frist bestimmen; diese kann auf begründetes 
Ersuchen verlängert werden. Mangels einer Ergän
zung wird über das Ersuchen um Auslieferung auf 
Grund der vorhandenen Angaben und Unterlagen 
entschieden. 

Geschäftsweg 

Artikel 21 

(1) Ersuchen nach diesem Vertrag werden 
schriftlich gestellt. 

(2) Der Schriftverkehr in Auslieferungs- und 
Durchlieferungssachen findet" sofern in diesem 
Vertrag nichts anderes bestimmt ist, zwischen dem 
Bundesministerium für Justiz der Republik Öster-' 
reich und dem Bundessekretariat für Justiz und 
Organisation der Bundesverwaltung der Sozialisti
schen Föderativen Republik Jugoslawien statt. Der 
diplomatische Weg wird dadurch nicht ausge
schlossen. 

Spra'che, Legalisierung 

Artikel 22 

Die nach diesem Vertrag gestellten Ersuchen 
und die beizufügenden Unterlagen werden in der 
Sprache des ersuchenden Staates abgefaßt. Sie 
bedürfen keiner Legalisierung. Übersetzungen wer
den nicht angeschlossen. . 

Ausforschung, Auslieferungshaft 

Artikel 23 

Stellt der ersuchende Staat ein den Bestimmun
gen dieses Vertrages entsprechendes Auslieferungs
ersuchen und macht er glaubhaft, daß sich die Per
son, deren Auslieferung begehrt wird, auf dem 
Hoheitsgebiet des ersuchten Staates befindet, so 
trifft der ersuchte Staat unverzüglich die zu ihrer 
Ausforschung erforderlichen Maßnahmen. Wenn 
es notwendig ist, nimmt er diese Person nach Maß
gabe seines Rechts in Auslieferungshaft oder trifft 
sonstige Maßnahmen zur Verhinderung ihres Ent
weichens .. 

c) u slucaju molbe za izdavanje radi izvdenja 
kazne ili preventivne mere, dokumenta iz 
kojih proizilazi izvdnost odluke; 

d) 5to tacniji podaci 0 licu Cije se izdavanje trazi, 
njegovoin drZavljanstvu, mestu prebivalista ili 
boravista. 

Dopuna dokumentacije 

Clan 20 

Ako zamoljena drZava smatra da podaci i doku~ 
mentacija koji su joj dostavljeni nisu dovoljni, zatra
ziee potrebnu dopunu. Za podnoserije ove dopune 
ona mofe da odredi primeran rok koji se mofe pro
duziti na obrazlofenu molbu. U nedostatku 
dopune, 0 molbi za izdavanje. odlucivaee se na 
osnovu postojeCih podataka i dokumentacije. 

Nacin opStenja 

Clan 21 

(1) Molbe prema ovom Ugovoru dostavljaju se 
pismeno. 

(2) Prepiska u stvarima izdavanja i tranzita, ako 
ovim Ugovorom nije drugaCije odredjeno, vdiee se 
izmedju Saveznog ministarstva za pravosudje 
Republike Austrije i Saveznog sekretarijata za pra
vosudje i organizaciju savezne uprave Socijalisticke 
Federativne Republike Jugoslavije. OvimnaCinom 
diplomatski put nije iskljucen. 

Jezik i legalizacija 

Clan 22 

Molbe koje se podnose prema ovom Ugovoru i 
dokumentacija koja treba da se prilozi, saCinjavaju 
se na jeziku drZave molilje. Nihova legalizacija nije 
potrebna. Prevodi se ne prilazu. 

Pronalazenje i pritvor u postupku 
izdavanja 

Clan 23 

Ako drZava molilja postavi zahtev za izdavanje 
koji odgovara odredbama ovog Ugovora, i dokaze 
da se Iicecije izdavanje trafi nalazi na suverenoj 
teritoriji zamoljene drZave, zamoljena drZava neod-
10fno preduzima mere potrebne za njegovo pronala
zenje. Ako je potrebno ona to lice pritvara prema 
svom pravu ili donosi druge mere radi sprecavanja 
n;egovog bekstva. · 
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Vorläufige Auslieferungshaft 

Artikel 24 

(1) In dringenden Fällen kann der ersuchende 
Staat um die Verhängung der vorläufigen Ausliefe
rungshaft über die gesuchte Person ersuchen. Ein 
solches Ersuchen kann von den Justizbehörden und 
den obersten Polizeibehörden des einen Vertrags
staates an die entsprechenden Justiz- und Polizei
behörden des anderen Vertragsstaates gerichtet 
werden. Der ersuchte Staat entscheidet nach sei
nem Recht über die Verhängung der vorläufigen 
Auslieferungshaft oder über die Anordnung sonsti
ger Maßnahmen zur Verhinderung des Entwei
chens der gesuchten Person. 

(2) Das Ersuchen um Verhängung der vorläufi
gen Auslieferungshaft hat anzugeben, daß eine der 
im Art. 19 Abs. 1 erwähnten Urkunden vorhanden 
ist und daß die Absicht besteht, ein Auslieferungser
suchen zu stellen. Das Ersuchen hat auch eine 
kurze Darstellung der Handlung unter Anführung 
von Zeit und Ort ihrer Begehung, der angedrohten 
oder zu vollstreckenden Strafe oder vorbeugenden 
Maßnahme sowie möglichst gen aue Angaben über 
die Person, die ausgeliefert werden soll, ihre Staats
angehörigkeit und ihren Wohn- oder Aufenthalts
ort zu enthalten. 

Privremeni pritvor u postupku 
izdavanja 

Clan 24 

(1) U hitnim slucajevima drZava molilja moze tra
ziti privremeno pritvaranje trazenog lica. Takvu 
molbu mogu da upute pravosudni organi i najvisi 
organi unutrasnjih poslova jedne drzave ugovor
nice odgovarajuCiin organima pravosudja ili 
unutrasnjih poslova druge drhve ugovornice. 
Zamoljena drZava odlucuje prema svom pravu 0 

izricanju pritvora ili odredjivanju drugih mera radi 
sprecavanja bekstva trazenog lica. 

(2) U zahtevu za privremeno pritvaranje navodi_ 
se da se raspolaze jednom od isprava navedenih u 
clanu 19. stav 1) ovog Ugovora i da postoji namera 
da se podnese molba za izdavanje. Zahtev treba, 
takodje, da sadrzi i kratak opis dela, uz navodjenje 
vremena i mesta izvdenja, zaprecene kazne ili 
kazne koja treba da se izvdi ili preventivne mere,' 
kao i 5to tacnije podatke 0 licu koje treba da se. 
izda, njegovom drzavljanstvu i mestu prebivalista ili 
boravista. 

(3) Ein Ersuchen nach Abs. 1 kann auch unmit- (3) Zahtev prema stavu 1) ovog clana moze se, 
telbar im Postweg, fernschriftlich oder im Wege der takodje, podneti neposredno postom, telexom ili 
Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation -putern Medjunarodne organizacije krivicne policije 
- INTERPOL übermittelt werden. Der ersu-' - INTERPOL. Drzava molilja ce biti odmah oba
eh ende Staat wird unverzüglich verständigt, inwie- vestena u kojoj meri je udovoljeno njenom zahtevu. 
weit seinem Ersuchen Folge gegeben worden ist .. 

(4) Die vorläufige Haft kann aufgehoben wer
den, wenn das Auslieferungsersuchen und . die in 
Art. 19 erwähnten Unterlagen nicht innerhalb von 
30 Tagen übermittelt werden. Die vorläufige Aus
lieferungshaft darf in keinem Fall 45 Tage, gerech
net vom Tage der Anhaltung, überschreiten. Die 
vorläufige Ausliefeningshaft kann jederzeit aufge
hoben werden, wenn der ersuchte Staat andere 
Maßnahmen trifft, die er zur Verhinderung der 
Flucht der gesuchten Person für notwendig erach
tet. 

(5) Die Aufhebung der vol-Iäufigen Ausliefe
rungshaft steht einer neuerlichen Verhaftung und 
der Auslieferung nicht entgegen, wenn das Auslie
ferungsersuchen später einlangt. 

Anbot der Auslieferung 

Artikel 25 

(1) Erlangen die zuständigen Behörden eines 
Vertragsstaates davon Kenntnis, daß sich auf dem 
Hoheitsgebiet dieses Verttagsstaates eine Person 
befindet, deren Auslieferung vom anderen Ver
tragsstaat begehrt werden kann, so können sie diese 
Person in vorläufige Auslieferungshaft nehmen. 

(4) Privremeni pritvor se moze ukinuti ako 
molba za izdavanje i dokumentacija navedena u cl. 
19. ovog Ugovora ne bude dostaxljena u roku od 
30 dana. Privremeni pritvor ni u kom slucaju ne 
sme trajati duze od 45 dana, racunajuCi od dana 
pritvaranja. Privremeni pritvor moze se uvek uki
nuti ako zamoljena drzava preduzima druge mere . 

, koje smatra nuznim za sprecavanje bekstva traze
nog liea. 

(5) Ukidanje privremenog pritvora ne sprecava 
ponovno pritvaranje niti izdavanje ako molba za 
izdavanje bude kasnije prispela. 

Inicijativa za izdavanje 

Clan 25 

(1) Ako nadlezni organi jedne drZave ugovorniee 
saznaju da se na suverenoj teritoriji te drzave ugo-. 
vornice nalazi lice cije izdavanje moze traziti druga 
drzava ugovorniea, oni mogu da privremeno prito
vore to' liee. Druga drZava ugovornica treba da 
bude odmah 0 torne obavestena na naCin iz clana 
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Der andere V e~ragsstaat ist hievon unverzüglich 
unter Angabe von Zeit und Ort der Verhaftung auf 
dem in Art. 24 Abs. 3 beschriebenen Weg zu ver
ständigen. 

(2) Der nach Abs. 1 verständigte Vertragsstaat 
teilt unverzüglich, spätestens innerhalb von 
15 Tagen ab dem Tag des Einlangens der Benach
richtigung von der Verhaftung mit, ob er ein Aus
lieferungsersuchen stellen wird. Das Auslieferungs~ 
ersuchen muß innerhalb von 30 Tagen ab der 
Ankündigung des Auslieferungsersuchens gestellt 
werden. 

(3) Die Haft wird aufgehoben, wenn innerhalb 
der im Abs. 2 genannten Frist kein Auslieferungser
suchen angekündigt oder mitgeteilt wird, daß die 
Auslieferung nicht begehrt wird. 

(4) Die Aufhebung der vorläufigen Ausliefe
rungshaft . steht einer neuerlichen Verhaftung und 
der Auslieferung nicht entgegen, wenn das Auslie
ferungsersuchen später einlangt. 

Entsche.idung über das Ausliefe
rungsersuchen 

Artikel 26 

(1) Der ersuchte Staat entscheidet ehestmöglich 
über die Auslieferung und setzt den ersuchenden 
Staat von seiner Entscheidung in Kenntnis. 

(2) Eine vollständige oder teilweise Ablehnung 
der Auslieferung ist zu begründen. 

Mehrheit von AuslieferungS"ersu
chen 

Artikel 27 

(1) Wird von einem Vertragsstaat und von einem 
dritten Staat um die Auslieferung ersucht, so ent
scheidet der ersuchte Staat über den Vorrang unter 
Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere des 
Tatorts, der zeitlichen Reihenfolge des Einlangens 
der Ersuchen, der Staatsangehörigkeit der auszulie
fernden Person, der Möglichkeit ihrer Weiterliefe
rung und, wenn sich die Ersuchen auf verschiedene 
Handlungen beziehen, auch der Schwere dieser 
Handlungen. 

(2) Liegen den Ersuchen verschiedene Handlun
gen zugrunde und wird dem Ersuchen eines dritten 
Staates der Vorzug gegeben, so wird der ersuchte 
Staat dem anderen Vertragsstaatzugleich mit der 
Entscheidung über das Auslieferungsersuchen mit
teilen, inwieweit er einer etwaigen Weiterlieferung 
aus dem dritten Staat an den anderen Vertragsstaat 
zustimmt. 

Übergabe der auszuliefernden Per
son 

Artikel 28 

(1) Im Falle der Bewilligung der Auslieferung 
teilt der ersuchte Staat mit, wann er zur Übergabe 

24. stav 3) ovog Ugovora uz navodjenje vremena i 
mesta pritvaranja. 

(2) Driava ugovornica obaveStena po stavu 1) 
ovog clana saopstava neodlozno najkasnije 15 dana 
od dana prijema obavestenja 0 pritvoru da liee 
podneti molbu za izdavanje. Molba za izdavanje 
mora da se dostavi u roku od 30 dana od dana oba
vestenja da ee se tra!iti izdavanje. 

(3) Pritvor se ukida ako se u roku iz stava 2) 
ovog clana ne najavi molba za izdavanje ili se saop
sti da se izdavanje ne trazi. 

(4) Ukidanje privremenog pritvora ne sprecava 
ponovno pritvaranje i izdavanje ako molba za izda
vanje bude kasnije prispela. 

Odluka 0 molbi za izdavanje 

Clan 26 

(1) Zamoljena drzava odlucuje sto pre 0 izda
vanju i 0 svojoj odluci obavestava drzavu molilju. 

(2) Potpuno ili delimicno odbijanje izdavanja 
treba obrazloziti. . 

Postojanje viSe molbi za izdavanje 

Clan 27 

. (1) Ako izdavanje trazi driava ugovornica i treea 
drzava, zamoljena drzava odlucuje 0 prvenstvu uzi
majuCi u obzir sve okolnosti, naroCit9 mesto 
izvrSenja krivicnog dela, vremenski redosled pri
speea molbi, driavljanstVo lica koje treba da se 
izda, mogueQ.ost njegovog daljeg izdavanja i ako se 
molba odnosi na razna dela, i tezinu tih dela. 

(2) Ako su molbe zasnovane na raznim delima i 
ako se daje prednost molbi trete driave, zamoljena 
drzava ee drugoj driavi ugovornici, zajedno sa 
odlukom 0 molbi za izdavanje, saopstiti u kojoj 
meri se ona slaze sa eventualnim daljnim izdavan
jem iz treee dciave drugoj drzavi ugovornici. 

Predaja lica koje se iidaje 

Clan 28 

(1) U slucaju odobrenja izdavanja· zamoljena 
driava saophava kada je spremna za predaju. 
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bereit ist. Die Vertrags staaten pflegen das Einver
nehmen über Zeit und Ort der Übergabe und geben 
anläßlich der Übergabe bekannt, während welcher 
Zeit sich die auszuliefernde Person in Ausliefe-
rungshaft befunden hat. . 

(2) Die auszuliefernde Person kann entlassen 
werden, wenn sie nicht innerhalb von 15 Tagen ab 
dem Tag, an dem der ersuchte Staat zur Übergabe 
bereit ist, übernommen wird. Nach Ablauf von 
30 Tagen nach diesem Tag wird sie jedenfalls aus 
der Auslieferungshaft entlassen und das Ausliefe
rungsersuchen als gegenstandslos betrachtet. 

(3) Wird die Übergabe der auszuliefernden Per
son wegen ihres Gesundheitszustandes oder sonst 
aus außergewöhnlichen Gründen verhindert, so 
werden die Vertrags staaten einander davon ver
ständigen und nach Wegfall der Hindernisse das 
Einvernehmen durch Festsetzung eines neuen Zeit
punktes für die Übergabe pflegen, ab dem die in 
Abs. 2 genannten Fristen zu laufen beginnen. 

Aufgeschobene, bedingte Übergabe 

Artikel 29 

(1) Der ersuchte Staat kann nach Bewilligung 
der Auslieferung die Übergabe der auszuliefernden 
Person aufschieben, um ein Strafverfahren wegen 
einer anderen strafbaren Handlung gegen sie 
durchzuführen oder eine durch seine Gerichte 
wegen einer strafbaren Handlung ausgesprochene 
Freiheitsstrafe oder angeordnete vorbeugende 
Maßnahme zu vollstr~cken. 

(2) Wird die Übergabe aufgeschoben, so kann 
der ersuchte Staat die auszuliefernde Person auf 
Ersuchen des ersuchenden Staates diesem zeitweilig 
zur Durchführung dringender Prozeßhandlungen 
übergeben. Die Prozeßhandlungen sind im Ersu
chen näher zu bezeichnen. 

(3) Der ersuchende Staat hält die zeitweilig über
. gebene Person in· Haft und wird sie nach Durch
führung der Prozeßhandlung unverzüglich rück
überstellen. Die auf dt;m Hoheitsgebiet des ersu
chenden Staates verbüßte Haft wird auf die im 
ersuchten Staat zu v~rhängende oder verhängte 
Strafe angerechnet. 

Begleitpersonal 

Artikel 30 

(1) Das Begleitpersonal, das eine auszuliefernde· 
Person in das Hoheitsgebiet des anderen Vertrags
staates zu bringen oder aus diesem abzuholen hat, 
ist berechtigt, auf dem Hoheitsgebiet des anderen 
Vertragsstaates bis zur Übergabe oder nach der 
Übernahme der auszuliefernden Person die nötigen 
Vorkehrungen zu treffen, um ihr Entweichen zu 
verhindern. 

(2) Dem Begleitpersonal ist bei seiner Dienstver
richtung auf dem Hoheitsgebiet des anderen Ver-

Drfave ugovornice se dogovaraju, 0 vremenu 
mestu predaje i za vreme predaje saopstavaju u 
kom vremenu se lice koje se izdaje nalazilo u prit
voru radi izdavanja. 

(2) Lice koje treba da se izdamoze se pustiti na 
slobodu ako se ne preuzme u roku od '15 dana od 
dana za koji je zamoljena drzava spremna za pre
daju. Posle isteka 30 dana od lOg dana ono se u 
svakom slucaju pusta iz pritvora i molba· za izda
vanje se smatra bespredmetnom, 

(3) Ako je predaja li ca koje treba da se izda spre
ce na zbog njegovog zdravstvenog stanja ili drugih 
vanrednih razloga, drfave ugovornice .ce se 0 tome 
uzajamno obavestiti i po prestanku smetnji dogovo
riti 0 utvrdjivanju novog termina za predaju, od 
kada ce se racunati rokovi iz stava 2. ovog clana. 

Odlaganje i uslovnapredaja 

Clan 29 

(1) Zamoljena drfava moze posle odobrenja 
izdavanja da odlozi predaju lica koje treba da se 
izda da bi sprovela krivicni postupak protiv njega 
zbog nekog drugog krivicnog dela ili da bi izvdila 
kaznu lisenja slobode ili preventivnu meru koju su 
izrekli njeni sudovi. 

(2) Ako se odlozi predaja, zamoljena drhva, na 
zahtev drzave molilje, moze da joj privremeno 
preda lice koje treba da se izda, radi sprovodjenja 
hitnih procesnih radnji. Procesne radnje treba blize 
opisati u molbi. 

(3) Drzava molilja ce drzati u pritvoru lice pri
vremeno predato i odmah ga vratiti posle sprovo
djenja procesne radnje. Pritvor proveden na suve
renoj terilOriji drzave molilje uracunace se u kaznu 
koja ce se izreCi ili je izrecena u zamoljenoj drZavi .. 

P r a te ce 0 s ob I j e 

Clan 30 

(1) Pratece Qsoblje koje treba lice koje se izdaje 
da dovede na suverenu terilOriju druge drzave ugo
vornice ili da ga odvede sa te teritorije, ima pravo 
na suverenoj teritoriji druge drfave ugovornice da 
preduzima potrebne mere do predaje ili posle preu
zimanja lica koje se izdaje da bi spreCilo njegovo 
bekstvo. 

(2) Pratecem osoblju jedozvoljeno pri obavljanju 
sluzbene duznosti na suverenoj teritoriji druge 
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tragsstaates das Tragen der pienstkleidung und das 
Mitführen der erforderlichen Dienstwaffen und 
Ausrüstungsgegenstände gestattet. Von der Waffe 
darf nur im Falle der Notwehr Gebrauch gemacht 
werden. 

Übergabe von Gegenständen 

Artikel 31 

(1) Gegenstände, deren Ausfolgung gemäß 
Art. 18 bewilligt worden ist, werden, wenn möglich, 
gleichzeitig mit der auszuliefernden Person überge
ben. 

(2) Die Ül>ergabe von Gegenständen zum Zweck 
ihrer Ausfolgung an den Geschädigten kann mit 
Zustimmung des anderen Vertragsstaates bereits 
vor Bewilligung der Auslieferung erfolgen, wenn 
die auszuliefernde Person mit deren unmittelbarer 
Rückgabe an den Geschädigten einverstanden ist. 

Anzuwendendes, Verfahrensrecht, 
Benachrichtigung 

Artikel 32 

(1) Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Ver
trages kommt für das Auslieferungsverfahren und 
die Auslieferungshaft im Hoheitsgebiet des ersuch
ten Staates dessen Recht .zur Anwendung. 

(2) Wird eine Person zur Strafverfolgung ausge
liefen, so setzt der ersuchende Staat den ersuchten 
Staat vom Ergebnis des Strafverfahrens in Kennt
nis. Liegt eine rechtskräftige Entscheidung hierüber 
vor, so wird diese in Ausfenigung oder in emer 
beglaubigten Abschrift (Kopie) übermittelt. 

Durchlieferung 

Artikel 33 

(1) Die Durchlieferung einer von einem dritten 
Staat an einen Venragsstaat auszuliefernden Per
son durch das Gebiet des anderen Venragsstaates 
wird unter denselben Bedingungen wie die Auslie
ferung bewilligt. 

(2) Soweit in diesem Venrag nichts anderes 
bestimmt ist, gelten seine Bestimmungen auch für 
die Durchlieferung. 

(3) Der ersuchte Staat kann die Durchlieferung 
ablehnen, wenn das Ersuchen eine Person betrifft, 
gegen die in diesem Staat ein Strafverfahren anhän
gig ist oder ein vollstreckbares veruneilendes 
Erkenntnis vorliegt, oder wenn die DJlrchlieferung 
wesentliche Interessen dieses Staates verletzen 
könnte. 

(4) Für die Dauer der Durchlieferung. hat der 
ersuchte Staat die durchzuliefernde Person in Haft 
zu halten. Er darf sie wegen Handlungen, die vor 
der Durchlieferung begangen wurden, ohne 

drhve ugovornice nosenje· sluzbene odece, potreb
nog sluzbenog oruzja· i predmeta opreme. Oruzje 
se sme upotrebiti samo u slucaju nuzne odbrane. 

Stvarna predaja predmeta 

Clan 31 

(1) Predmeti Cija je predaja odobrena prema 
clanu 18. ovog Ugovora predaju se ako je moguce 

. istovremeno sa licem koje se izdaje. 

(2) Predaja predmeta u svrhu uruCivanja ostec
nom moze da se qbavi uz saglasnost druge drfave 
ugovornice jos pre odobrenja predaje lica, ako je 
lice koje se izdaje saglasno sa neposrednim vraca
njem predmeta ostece'.l0m. 

Primena procesnog prava 
Stenja 

Clan 32 

obave-

(1) Ako ovim Ugovorom nije drukCije odredjeno 
za postupak u vezi izdavanja i pritvor na suverenoj 
teritoriji zamoljene drfave primenuje se njeno 
pravo. 

(2) Ako se Iice izdaje radi krivicnog gonjenja, 
drfava molilja obavestava zamoljenu drzavu 0 
rezultatu krivicnog postupka. Ako 0 ovome posioji 
pravnosnazna odluka, ona se dostavlja u primerku 
ili overenom prepisu (kopiji). 

Tranzit 

Clan 33 

(1) Tranzit Iica koje treba da se izda od strane 
trece drfave jednoj drfavi ugovornici preko terito
rije druge drzave ugovornice, bice cidöbren pod 
istim uslovimakao izdavanje. ' 

(2) Ako ovim Ugovorom nije drukcije odredjeno, 
njegove odredbe vaze i za tranzit. 

(3) Zamoljena drzava moze da odbije tranzitako 
se molba odnosi na lice protiv koga se u toj drfavi 
vodi krivicni postupak i1i postoji izvdna osudjujuca 
presuda, ili ako bi tranzit mogao da povredi bitne 
interese te drfave. 

(4) Za vreme trajanja tranzita zamoljena drzava 
treba da drzi u pritvoru liee koje setranzitira. Zbog 
dela koja su uCinjena pre tranzita ona to lice he sme 
da goni niti da mu izrekne kaznu ili preventivnu 

1108 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 11 von 21

www.parlament.gv.at



12 11 08 der Beilagen 

Zustimmung des ausliefernden Staates weder ver
folgen noch an ihr eine Strafe oder· vorbeugende 
Maßnahme vollstrecken. 

(5) Die Durchlieferung eigener Staatsangehöri
ger wird nicht bewilligt. 

Durchlieferung im Luftweg 

Artikel 34 

(1) Soll eine Person in Durchführung einer Aus
lieferung von einem dritten Staat an einen Ver
tragsstaat auf dem Luftweg ohne Zwischenlandung 
durch das Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaa
tes durchbefördert werden, so bedarf es keiner aus
drücklichen Bewilligung des überflogenen Ver
tragsstaates. Dieser Staat wird' vom ersuchenden 
Staat im voraus davon unterrichtet, daß eine der im 
Art. 19 Abs. 1 bezeichneten Unterlagen vorhanden 
ist, daß die durchzubefördernde Person nicht 
Staatsangehöriger des überflogenen Vertragsstaates 
ist, daß sie nicht wegen einer Handlung militäri
schen oder politischen Charakters verfolgt wird, 
daß keine wegen einer solchen Handlung ver
hängte Strafe oder ausgesprochene Maßnahme an 
ihr vollstreckt werden soll und daß kein Fall des 
Art. 10 vorliegt. 

(2) Für den Fall einer unvorhergesehenen Zwi
schenlandung auf dem Hoheitsgebiet des überflo
genen Staates hat eine Mitteilung nach Abs. 1 die
selben Wirkungen wie das im Art. 24 vorgesehene 
Ersuchen um Verhängung der vorläufigen Ausliefe
rungshaft. 

Durchbeförderung zur Vollstrek
kung 

Artikel 35 

Die Bestimmungen über die Durchlieferung 
(Art. 33 und 34) werden sinngemäß auch auf die 
ÜbersteIlung einer Person angewendet, die zur 
Vollstreckung einer von einem Gericht·eines dritten 
Staates wegen einer strafbaren Handlung ausge
sprochenen Freiheitsstrafe oder vorbeugenden 
Maßnahme durch das Hoheitsgebiet des einen Ver
tragsstaates in das Hoheitsgebiet des anderen Ver
tragsstaates gebracht wird. Dasselbe gilt, wenn eine 
Person in einem Vertragsstaat verurteilt worden ist 
und durch das Hoheitsgebiet des anderen Vertrags
staates zur Vollstreckung in das Hoheitsgebiet 
eines dritten Staates gebracht wird. 

Kosten 

Artikel 36 

Die im Zusammenhang mit einer Auslieferung, 
einer bedingten Übergabe einer Person nach 
Art. 29 Abs. 2 oder einer Ausfolgung vonGegen~ 
ständen in seinem Gebiet entstandenen Kosten 
trägt der ersu~hte Staat. Der ersuchende Staat trägt 

meru bez saglasnosti <;lrfave koja treba daizvdi 
izdavanje. 

(5) Nece se odobravati tranzit sopstvenih 
drfavljana. 

Tranzit vazdusnim putem 

Clan 34 

(1) Ako u izvdenju izdavanja jedno lice treba da 
se prebaci iz trete drzave u drfavu ugovornicu 
vazdusnim putem bez medjusletanja preko suverene 
teritorije druge driave ugovornice, nije potrebno 
izriCito odobrenje ddave ugovornice preko koje se 
prelete. Ta drzava te unapred biti obavestena od 
drzave mokilje da postoji jedan od dokumenata u 
clanu 19. stav 1) ovog Ug~vora, da lice koje se pre
vozi nije drfavljanin ddave ugovornice preko koje 
se prelece, da se lice ne goni zbog dela vojnog ili 
politickog karaktera, da se prema njemu nete 
izvditi ni jedna kazna ili preventivna mera dosu
djena za takvo delo i da se ne radi 0 slucaju iz clana 
10. ovog Ugovora. 

(2) Za slucaj nepredvidjenog medjusletanja na 
suverenu teritoriju drfave preko koje se prelece, 
obavestenje u smislu stava 1. ovog clana ima ista 
dejstva kao molba za pritvaranje koja je predvi
djena u clanu 24. ovog Ugovora. 

T r a n z i ti r an j e ra d i i z v den j a 

Clan 35 

Odredbe 0 tranzitu (Clan 33. i 34. ovog Ugovora) 
primenice se analogno i na predavanje lica koje se 
tranzitira preko suverene teritorije jedne drzave 
ugovornice na suverenu teritoriju druge drfave 
ugovornice radi izvdenja kazne ili preventivne 
mere koju je izrekao sud trete drfave za neko kri
vicno delo. Isto vazi ako je neko lice osudjeno u 
jednoj drfavi ugovornici i sprodvodi se preko 
suverene teritorije druge drzave ugovornice radi 
izvdenja kazne na suverenu teritoriju trece drzave. 

Troskovi 

tran 36 

Troskovi koji su nastali u vezi izdavanja, uslovne 
predaje lica u smislu clana 29. stav 2) ovog Ugovora 
ili predaje predmeta na njenoj teritoriji snosi zamo
ljena drzava. Drzava molilja snosi. troskove . avion
skog prevoza koji su nastali zbog predaje koja je na 
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die Flugkosten, die durch eine auf sein Ersuchen 
auf dem Luftweg vorgenommenen Übergabe, sowie 
die Kosten, die durch die Durchlieferung entstan
den sind. 

Definitionen 

Artikel 37 

(1) Im Sinne dieses Vertrages wird als "Sprache 
des ersuchenden Staates" betrachtet: 

a) für das Gebiet der Republik Österreich die 
deutsche Sprache; 

b) für das ganze Gebiet der Sozialistischen 
Föderativen Republik Jugoslawien die serbo
kroatische Sprache, die kroatische Schrift
sprache, die slowenische und mazedonische 
Sprache. 

(2) Im Sinne dieses Vertrages bedeutet der Aus
druck "vorbeugende Maßnahme": 
. a) in der Republik Österreich jede die Freiheit 

beschränkende Maßnahme, die durch das 
Urteil eines Strafgerichtes neben oder an 
Stelle einer Strafe angeordnet wird; . 

b) in der Sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawien Sicherungs- und Erziehungs
rnaßnahmen sowie Maßnahmen der Schutz
aufsicht im Zusammenhang mit der beding
ten Strafnachsicht, die nach dem Strafrecht 
der Sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawien vorgesehen sind. 

(3) Im Sinne dieses Vertrages werden als "Justiz
. behörden" betrachtet: 

a) in der Republik Österreich die Gerichte, die 
Staatsanwaltschaften und das Bundesministe-
rium für Justiz; . 

b) in der Sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawien die ordentlichen Gerichte, die 
öffentlichen Anklägerschaften und das Bun
des sekretariat für Justiz und Organisation 
der Bundesverwaltung. 

(4) Im Sinne dieses Vertrages werden als "ober
ste Polizeibehörden" betrachtet: 

a) in der Republik Österreich das Bundesmini
sterium für Inneres; 

b) in der Sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawien das Bundessekretariat für Innere 
Angelegenheiten. 

(5) Ist die Dauer des Vollzuges der vorbeugen~ 
den Maßnahme unbestimmt, so ist für die Beurtei-· 
lung, ob sie mindestens vier Monate (Art. 2 Abs. 2) 
beträgt, der Zeitpunkt maßgebend, zu dem die 
Maßnahme nach dem Recht des ersuchenden Staa
tes spätestens aufzuheben ist. 

Schi ußbestimm u ngen 

Artikel 38 

Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Die Rati
fikationsurkunden werden in Wien ausgetauscht. 

njen zahtev izvrSena vazdusnim putern i troskove 
koji su nastali zbog tranzita. 

Definicije 

Clan 37 

(1) U smislu ovog Ugovora »jezik drZave 
molilje« podrazumeva: 

a) za teritoriju Republike Austrije nemacki 
jezik; . 

b) za celokupnu teritoriju Socijalisticke Federa
tivne Republike Jugoslavije srpsko-hrvatski, 
hrvatski knjizeviti, slovenacki i makedonski 
jezik. 

(2) U smislu ovog Ugovora pojam »preventivna 
mera« oznacava: 

a) u Republici Austriji svaka mera koja ograni
cava slobodu koja je izreeena presudom kri
vicnog suda pored ili umesto neke kazne; 

b) u Socijalist~ckoj Federativnoj Republici 
Jugoslaviji mere bezbednosti, vaspitne mere i 
mere zahitnog nadzora u vezi uslovne osude, 
koje su predvidjene u krivicnom zakono-' 
davstvu Socijalisticke Federativne Republike 
Jugoslavije. 

(3) U smislu ovog Ügovora »pravosudnim orga
nima« smatraju se: 

a) u Republici' Austriji sudovi, drzavna tuzi
lastva i Savezno ministarstvo za pravosudje; 

b} u Socijalistickoj Federativnoj Republici 
Jugoslaviji redovni sudovi, javna tuzilastva i 
Savezni sekretarijat za pravosudje i organiza
ciju savezne uprave. 

(4) U smislu ovog Ugovora »najvisim organima 
unutrasjih poslova« smatraju se: 

a) u Republici Austriji Savezno ministarstvo za 
unutrasnje poslove; 

b) u Socijalistickoj Federativnoj Republici 
Jugoslaviji Savezni sekretarijat za unutrasnje 
poslove. 

(5) Ako je trajanje izvdenja preventivne mere 
neodredjeno, onda je za ocenu da li ona iznosi 
najmanje 4 meseca (clan 2. stav 2) ovog Ugovora) 
merodavan trenutak u korne mera najkasnije mora 
da seukine prema pravu driave molilje. 

Zavdne odredbe 

Clan 38 

Ovaj Ugovor podleze ratifikaciji. Ratifikacioni 
instrumenti razmeniee se u Becu. 
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Artikel 39 

(1) Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des dritten 
Monats nach dem Austausch der Ratifikationsur
kunden in Kraft. 

(2) Der Vertrag wird für unbestimmte Zeit 
geschlossen. Er kann von jedem Vertragsstaat auf 
diplomatischem Weg .schriftlich mit einer Kündi
gungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. 

Geschehen zu Belgrad, am 1.Februar 1982, in 
zwei Urschriften in deutscher und serbokroatischer 
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise au
thentisch sind. 

Für die Republik Österreich: 

Dr. Broda 

Für die Sozialistische 
Föderative Republik Jugoslawien: 

Banovic 

Clan 39 

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana tre
ceg meseca, posle razmene· ratifikacionih instru
menata. 

(2) Ovaj Ogovor se zakljucuje na neodredjeno 
vreme. Njega moze pismeno otkazati svaka driava 
ugovornica diplomatskim putern sa otkaznim 
rokom od 6 meseci. 

SaCinjeno dana 1. februara 1982. godine u 
Beogradu u dva originalna primerka na nemackom 
i srpsko-hrvatskom jeziku, pri cemu oba teksta 
imaju istu vaznost. 

Za Republiku Austriju: 

Dr;Broda 

Za Socijalisticku Federativnu Republiku Jugosla- . 
viju: 

Banovic 
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VORBLAIT 

Das Problem: 

Mangels eines Auslieferungsvertrages findet der AuslieferuIigsverkehr mit Jugoslawien derzeit auf der 
Grundlage der Gegenseitigkeit statt. Dies bewirkt auf internationaler Ebene eine gewisse Rechtsunsicher
"heit. Vor allem erscheint es wünschenswert, die österreichischen Vorstellungen hinsichtlich politischer 
Straftaten sowie in den Fragen des Asyls und der Todesstrafe vertraglich zu verankern. 

Die Lösung: 

Vertragliche Regelung der r!!chtlichen Beziehungen auf dem Gebiet der Auslieferung durch den vor-
liege~den Vertrag. " 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Keine. 

, 
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Erläuterungen 

I. 

Allgemeiner Teil 

Der vorliegende Vertrag zwischen der Republik 
Österreich und der Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien über die Auslieferung ist zum 
Teil gesetz ändernd und zum Teil gesetzesergän
zend. Er bedarf daher der Genehmigung des Natio
nalrates gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG. Der Vertrag 
ist nicht politisch und enthält keine verfassungsän
dernden oder verfassungsergänzenden Bestimmun
gen. Er ist im innerstaatlichen Rechtsbereich unmit
telbar anwendbar, die Erlassung von Gesetzen 
gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG ist daher nicht erfor
derlich. 

Der Auslieferungsverkehr mit Jugoslawien hat 
bisher auf der Grundlage der Gegenseitigkeit statt
gefunden. In Einzelfällen ergaben sich Schwierig
keiten, wenn Österreich die von Jugoslawien 
begehrte Auslieferung gem. § 19 Z 3 ARHG abge
lehnt hat, weil der Betroffene im Fall der Ausliefe
rung der Gefahr einer Erschwerung seiner Lage aus 
. politischen Gründen ausgesetzt gewesen wäre. 

Auf Grund des österreichischen Vorschlages zum 
Abschluß eines neuen Rechtshilfevertrages in Straf
sachen, in welchem auch die Übernahme der Straf
verfolgung geregelt werden sollte, hat die jugosla
wisehe Seite vorgeschlagen, die rechtlichen Bezie
hungen auch auf dem Gebiet der Auslieferung 
sowie der wechselseitigen Vollstreckung von Straf
urteilen vertraglich zu regeln. , 

In der Zeit vom 11. bis 15. Mai 1981 fanden in 
Belgrad Verhandlungen zwischen einer österreichi
schen Delegation und einer Delegation der Soziali
stischen Föderativen Republik Jugoslawien zum 
Abschluß eines Auslieferungsvertrages statt. Grund
lage für diese Verhandlungen war ein vom Bundes
ministerium für Justiz ausgearbeiteter Vertragstext, 
dem von jugoslawischer Seite ein sowohl die Berei
che der Rechtshilfe in Strafsachen, der Auslieferung 
und der wechselseitigen Vollstreckung von Strafur
teilen gemeinsam regelnder Entwurf gegenüber
stand. Der Auslieferungsvertrag ist am 15. Mai 
1981 in Belgrad paraphiert worden. Da von jugo
slawischer Seite eine Inkraftsetzung des Ausliefe
rungsvertrages erst gemeinsam mit dem abzuschlie-

ßenden Vertrag über die wechselseitige V ollstrek
kung von Strafurteilen sowie mit dem bereits para
phierten Rechtshilfevertrag gewünscht worden war, 
ist dieser Vertrag gemeinsam mit den beiden ' ande
ren Verträgen am 1. Feber 1982 in Belgrad unter-
zeichnet worden. . 

In den vorliegenden Vertrag konnten - wie 
auch in den Verträgen mit Ungarn und Polen -
alle jene Bestimmungen aufgenommen werden, die 
eine Weiterführung der traditionellen österreichi
schen Praxis bei der Entscheidung über Ausliefe~ 
rungsersuchen gewährleisten. Insbesondere wurde 
den österreichischen Vorstellungen im Zusammen
hang mit politischen Straftaten sowie in den Fragen 
des Asyls und der Todesstrafe voll Rechnung getra
gen. 

Der Vertrag enthält eine grundsätzliche Ver
pflichtung zur Auslieferung zur Strafverfolgung 
und zur Vollstreckung von gerichtlichen Strafen 
oder vorbeugenden Maßnahmen. Die Auslieferung . 
wird primär nur wegen einer Handlung stattfinden, 
die nach dem Recht bei der Vertragsstaaten mit 
einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe oder mit 
strengerer Strafe bedroht ist. Nur wenn auf diese 
Weise ausgeliefert wird, können zusätzlich auch 
andere, mit gerichtlicher Strafe bedrohte Handlun
gen Anlaß zu einer Auslieferung geben ("akzessori-
sehe" Auslieferung). . 

Handlungen überwiegend politischen Charakters 
wurden nach dem Vorbild des ARHG von einer 
Auslieferung ausgeschlossen. Die Auslieferul1g soll 
auch dann nicht bewilligt werden, wenn die Person, 
deren Auslieferung begehrt wird, im ersuchten 
Staat Asyl genießt. Dies' wird Österreich die MÖg
lichkeit geben, bei jugoslawischen Auslieferungser
suchen weiterhin die Grundsätze zur Anwendung 
bringen, wie sie in, Art. 3 Abs. 2 des Europäischen 
Auslieferungsübereinkommens, BGBL Nr.320/ 
1969, und im § 19 Z 3 ARHG festgelegt worden 
sind. Auch, humanitäre Gesichtspunkte können 
berücksichtigt werden, wenn die auszuliefernde 
Person wegen ihres Alters, wegen ihres seit langem 
bestehenden Aufenthaltes im ersuchten Staat oder 
aus anderen schwerwiegenden, in ihren persönli
chen Verhältnissen gelegenen Gründen durch die 
Auslieferung unverhältnismäßig hart getroffen 
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würde. Bei dieser Bestimmung handelt es sich um 
einen, dem § 22 ARHG entsprechenden Ableh
nungsgrund, der im vertraglichen Bereich erstmals 
im Auslieferungsvertrag mit Jugoslawien enthalten 
ist. 

Wie in den schon bestehenden Auslieferungsver
trägen ist die Auslieferung auch bei militärischen 
oder fiskalischen strafbaren Handlungen ausge
schlossen. Das auf Grund des § 12 ARHG im Ver
fassungsrang stehende Verbot der Auslieferung 
eigener Staatsangehöriger wurde ebenfalls in den 
Vertrag aufgenommen. Darüber hinaus wurde auch 
die Frage der Todesstrafe in zufriedenstellender 
Weise gelöst; der Ausspruch dieser Strafe oder 
de~en Vollstreckung sind ausgeschlossen. 

In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist der unmit
telbare Verkehr zwischen den Justizzentralstellen 
(Bundesministerium für Justiz der Republik Öster
reich einerseits und Sekretariat für Justiz und 
Organisation der Sozialistischen Föderativen Repu
blik Jugoslawien andererseits) vorgesehen worden; 
der diplomatische Weg ist jedoch dadurch nicht 
ausgeschlossen. 

Die Ratifikation dieses Vertrages wird auf den 
Bundeshaushalt keine belastenden Auswirkungen 
haben. 

11. 

Besonderer Teil 

Zu Art. I: 

Art. 1 enthält in der üblichen Weise die grund
sätzliche Verpflichtung der Vertragsstaaten zur 
Auslieferung. Dabei wird ausdrücklich auf die bei
den Fälle der Auslieferung, nämlich zur Strafverfol
gung und zur Strafvollstreckung, Bezug genom
men. 

Zu Art. 2: 

Ausgeliefert wird zur Strafverfolgung primär nur 
wegen Handlungen, die nach dem Recht beider 
Vertragsstaaten mit mehr als einjähriger Freiheits
strafe oder mit strengerer Strafe bedroht sind 
(Abs.l), zur Vollstreckung nur, wenn außerdem 
noch die zu vollstreckende Strafe oder vorbeu
gende Maßnahme zumindest vier Monate beträgt 
(Abs.2). Nur wenn auf diese. Weise ausgeliefert 
wird, können zusätzlich auch andere, mit geringe
rer Strafe bedrohte Handlungen oder kürzere Frei
heitsstrafen oder vorbeugende Maßnahmen Anlaß 
zur Auslieferung geben (Abs. 3). 

Zu Art. 3: 

Entsprechend dem im Verfassungsrang stehen~ 
den Verbot der Auslieferung österreichischer 
Staatsbürger (§ 12 ARHG) schließt Art. 3 die Aus
lieferung von Angehörigen des ersuchten Staates 
aus. 

Zu Art.·4: 

Z 1 dieses Artikels schließt die Auslieferung aus, 
wenn die Person, deren Auslieferung begehrt wird, 
auf dem Gebiet des ersuchten Staates Asyl genießt. 
Diese Bestimmung wird Österreich die Möglichkeit 
geben, bei der Entscheidung über die Auslieferung 
weiterhin die Grundsätze zur Anwendung zu brin
gen, wie sie in Art. 3 Abs: 2 des Europäischen Aus
lieferungsübereinkommens, BGBl. Nr.320/1969, 
wie auch im § 19 Z 3 ARHG festgelegt worden 
sind. Danach wird nicht ausgeliefert, wenn das 
Auslieferungsbegehren gestellt worden ist, um die 
auszuliefernde Person aus rassischen, religiösen, 
nationalen oder auf politischen Anschauungen 
beruhenden Erwägungen zu verfolgen oder zu 
bestrafen, oder wenn die Person der Gefahr einer 
Erschwerung ihrer Lage aus einem dieser Gründe 
ausgesetzt wäre. Das Asyl hat eine traditionelle 
Doppelfunktion : Es schützt - auch in Verbindung 
mit § 13 ARHG - vor Abschiebung, aber auch -
wenn strafbare Handlungen behauptet werden -
vor Auslieferung. Asyl im Sinne des Art. 3 ist eine 
Ergänzung des Asylrechtes auf Grund des Bundes
gesetzes vom 7. März 1968, BGBl. Nr. 126, über 
die Aufenthaltsberechtigung von Flüchtlingen und 
im i Sinne der Konvention über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge, BGBl. Nr.55/1955. Das Asyl im 
Sinne des Art. 3 ist jenes, das schon bisher in den 
Entscheidungen der Gerichte und in der Praxis des 
Bundesministeriums für Justiz zum Ausdruck 
gekommen ist und zur Ablehnung der Auslieferung 
- wegen einer an sich kriminellen Tat - deshalb 
führt, weil die auszuliefernde Person im ersuchten 
Staat der Gefahr politischer Verfolgung ausgesetzt 
wäre (§ 19 Z 3 ARHG). 

Eine zusätzliche Schutzbestimmung enthält Z 2: 
Zu den hier erwähnten mehrseitigen Übereinkom
men zählt neben der Genfer Flüchtlingskonvention, 
BGBl. Nr. 55/1955, vor allem die· Europäische 
Menschenrechtskonvention, BGBl. Nr.210/1958, 
die in Art. 3 Auslieferungen, die mit humanitären 
Gesichtspunkten in Widerspruch stünden, aus
schließt. 

Zu Art. 5: 

Art. 5 enthält in der traditionellen Weise das 
Yerbot der Auslieferung wegen politischer strafba
rer Handlungen. Eine Auslieferung soll dann aber 
nicht ausgeschlosseri werden, wenn unter Berück
sichtigung aller Umstände des Einzelfalles und ins
besondere, etwa bei strafbaren Handlungen gegen 
das Leben, der kriminelle Charakter der Tat den 
politischen überwiegt. Die Bestimmung orientiert 
sich an § 14 Abs. 2 ARHG und wird unter Bedacht
nahme auf diese Bestimmung anzuwenden sein. 

Zu Art. 6: 

Diese Bestimmung enthält das Verbot der Auslie
ferung wegen strafbarer Handlungen, die nach 
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Ansicht des ersuchten Staates ausschließlich in der Zu Art. 11: 
Verletzung militärischer Pflichten bestehen. 

Zu Art. 7: 

Diese. Bestimmung schließt die Auslieferung 
wegen fiskalischer strafbarer Handlungen aus. Die 
dem Rechtshilfevertrag in Strafsa,chen angepaßte 
Definition der fiskalischen strafbaren' Handlungen 
legt fest, daß darunter Verletzungen von Abgaben-, 
Monopol-, 2011- oder Devisenvorschriften sowie 
von Vorschriften über die Warenbewirtschaftung 
oder über den Außenhandel zu verstehen sind. 
Obwohl durch den Rechtshilfevertrag die Rechts
hilfe in Strafverfahren wegen 20llvergehen aus
drücklich zugelassen wird, kann eine Auslieferung 
wegen solcher Delikte nicht in Betracht kommen. 
Zu den Vorschriften über den Außenhandel wer
den aber nicht Beschränkungen des Handels mit 
Suchtgiften, Waffen und Kulturgütern zu zählen 
sein. Verstöße gegen diese Vorschriften sind dem 
allgemeinen Strafrecht zuzuordnen. 

Zu Art. 8: 

Die Achtung des Grundsatzes "ne bis in idem" 
soll gewährleistet werden. Die Auslieferung ist nach ' 
Abs. 1 nicht zulässig, wenn das gegen die auszulie
fernde Person im ersuchten Staat wegen der dem 
Auslieferungsersuchen zugrunde liegenden strafba
ren Handlung geführte Strafverfahren bereits 
rechtskräftig beendet worden ist. Ein Freispruch 
oder ,eine Einstellung nur wegen Fehlens der 
Gerichtsbarkeit soll einer Auslieferung jedoch nicht 
entgegenstehen (Abs. 2). Nach Abs. 3 soll die Aus
lieferung auch nicht zulässig sein, wenn die auszu
liefernde Person wegen dieser Handlung bereits in 
einem dritten Staat rechtskräftig freigesprochen 
oder schuldig erkannt worden ist und die verhängte 
Strafe oder vorbeugende Maßnahme bereits voll
streckt worden ist, wenn der auszuliefernden Per
son im dritten Staat eine bedingte Strafnachsicht 
gewährt oder sie aus dem Vollzug b'edingt entlassen 
worden ist oder wenn die Vollstreckbarkeit nach 
dem Recht des dritten Staates bereits verjährt wäre. 

Zu Art. 9: 

Nach dieser Bestimmung' ist die Auslieferung 
ausgeschlossen, wenn die Strafverfolgung oder die 
Strafvollstreckung nach dem Recht eines der beiden 
Vertragsstaaten verjährt ist. 

Zu Art. 10: 

Der Ausspruch der Todesstrafe oder ihre Voll
streckung ist ausgeschlossen. Im Auslieferungsver
trag selbst hat der ersuchende Staat, wenn die Tat 
nach seinem Recht mit der Todesstrafe bedroht ist, 
die Verpflichtung übernommen, anstelle der T odes
strafe nur eine Freiheitsstrafe zu verhängen oder zu 
vollstrecken: 

Abs. 1 sieht vor, daß die Auslieferung in der 
Regel nicht bewilligt wird, wenn der Tatort im 
ersuchten Staat liegt oder wenn aus anderen Grün
den eine Gerichtsbarkeit des ersuchten Staates 
. gegeben ist. In diesen Fällen ist die Auslieferung 
nach Abs. 2 zulässig, wenn wegen einer anderen 
strafbaren Handlung ausgeliefert wird und die 
Aburteilung auch wegen der in Abs. 1 genannten 
Handlungen aus besonderen Gründen zweckmäßig 
ist. 

Zu Art. 12: 

Über österreichischen Vorschlag wurde in den 
Vertrag erstmals eine sogenannte "Härteklausel" 
aufgenommen, wie sie für den vertragsfreien , 
Bereich im ARHG in § 22 ,enthalten ist. Diese Klau
sel wird im vertraglichen Bereich mit Jugoslawien 
jedoch im Hinblick auf den Grundsatz der Verhält
nismäßigkeit nur zur Anwendung kommen können, 
wenn die dem Auslieferungsersuchen zugrunde lie
gende strafbare Handlung nach dem Recht beider 
Vertragsstaaten mit einer fünf Jahre nicht überstei
genc:len Freiheitsstrafe bedroht ist. Kommt es in 
Anwendung dieses Auslieferungshindernisses zu 
einer Ablehnung der Auslieferung, so hat der um 
Auslieferung ersuchte Staat zu prüfen, ob gegen die 
auszuliefernde Person wegen der dem Ausliefe
rungsersuchen zugrunde liegenden Handlung ein 
Strafverfahren einzuleiten ist. Diese Regelung ent
spricht dem im § 65 Abs. 1 2 2 StGB enthaltenen 
Prinzip der subsidiären (stellvertretenden) 
Gerichtsbarkeit. 

Zu Art. 13: 

Eine im ersuchten Staat ergangene Amnestie ist 
bei der Entscheidung über die Auslieferung nicht 
zu berücksichtigen, es sei denn, daß die dem Auslie
ferungsersuchen zugrunde liegende strafbare 
Handlung auch der Gerichtsbarkeit des ersuchten 
Staates unterliegt. 

Zu Art. 14: 

Die ausgelieferte Person darf im ersuchenden 
Staat nicht vor ein Ausnahmegericht gestellt wer
den. Auch die Auslieferung zur Vollstreckung einer 
von emem solchen Gericht verhängten Strafe ist 
unzulässig. 

Zu Art. 15: 

Bei· der Entscheidung über das Auslieferungser
suchen ist nicht zu berücksichtigen, ob die Hand
lung, wegen der um die Auslieferung ersucht wor
den ist, im ersuchten Staat nur strafbar wäre, wenn 
ein Antrag oder eine Ermächtigung eines Berech
tigten vorläge. 
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Zu Art. 16: 

Soll eine Auslieferung zur Vollstreckung eines 
Abwesenheitsurteiles bewilligt werden, so ist hiefür 
die Zusicherung des ersuchenden Staates erforder
lich, daß das Strafverfahren nach der Auslieferung 

. im ersuchenden Staat nach seinen Rechtsvorschrif
ten in Anwesenheit der ausgelieferten Person neu 
durchgeführt werden wird. Da eine diesbezügliche 
innerstaatliche Verfahrensvorschrift in Österreich 
nicht besteht, ist diese Bestimmung nur für Auslie
ferungen an Jugoslawien anwendbar. 

Zu Art. 17: 

Diese Bestimmung gewährleistet die' Beachtung 
des Grundsatzes der Spezialität. Danach darf die 
ausgelieferte Person keinerlei Beeinträchtigung 
ihrer Freiheit wegen vor der Übergabe begangener 
Handlungen, wegen der die Auslieferung nicht 
bewilligt worden ist, unterzogen werden, wenn 
nicht der Staat, der die Auslieferung bewilligt hat, 
zustimmt oder wenn sich die ausgelieferte Person 
länger als 45 Tage freiwillig im ersuchenden Staat 
aufhält oder in diesen Staat zurückkehrt, nachdem 
sie ihn verlassen hat. Von besonderer Bedeutung ist 
die in Abs. 4 dieses Artikels enthaltene Verpflich
tung des ersuchenden Staates, der ausgelieferten 
Person binnen 45 Tagen nach ihrer endgültigen 
Freilassung die Ausreise zu gestatten, auch wenn 
sonstige innerstaatliche Vorschriften (zB betreffend 
die Wehrpflicht) die Ausreise verbieten oder 
beschränken sollten. 

Wird die Handlung, zu deren Verfolgung die 
Auslieferung bewilligt worden ist,· im ersuchenden 
Staat im. Zuge des Verfahrens rechtlich anders 
gewürdigt als im Auslieferungsverfahren, hindert 
der Grundsatz der Spezialität die weitere Verfol
gung, wenn nicht auch nach der neuen rechtlichen' 
Würdigung die Auslieferung zulässig wäre. Dies 
kann der ersuchende Staat selbst beurteilen, er wird 
aber in Zweifelsfällen eine Stellungnahme des 
ersuchten Staates einholen. 

Zu Art. 18: 

Gegenstände, die als Beweismittel dienen können 
oder mittelbar oder unmittelbar' durch die strafbare 
Handlung erlangt worden sind, sind auch ohne 
besonderes Ersuchen im Fall der Bewilligung der 
Auslieferung auszufolgen. Für den Fall, daß eine 
nach diesem Vertrag an sich zulässige Auslieferung 
nicht erfolgen kann, weil die auszuliefernde Person 
geflüchtet oder gestorben ist oder auf dem Hoheits
gebiet des ersuchten Staates nicht betreten werden 
konnte, ist eine selbständige Übergabe derartiger 
Gegenstände vorgesehen. In Abs. 3 ist sicherge
stellt, daß dadurch Rechte des ersuchten Staates 
oder Dritter nicht beeinträchtigt werden. Abs. 4 
ermöglicht die Übergabe ohne Rücksicht auf beste
hende Ein- und Ausfuhrbeschränkungen. 

Zu Art. 19: 

Diese Bestimmung legt fest, welche Unterlagen 
einem Auslieferungsersuchen anzuschließen sind. 

.ZuArt.20: 

Diese Bestimmung sieht in der üblichen Weise' 
vor, daß der ersuchte Staat um die Ergänzung der 
Auslieferungsunterlagen ersuchen kann. Werden 
die Unterlagen nicht innerhalb der bestimmten Frist 
ergänzt, ist über das Auslieferungsersuchen auf 
Grund der vorhandenen Unterlagen zu entschei
den. 

Zu Art.·21: 

Als Geschäftsweg ist - unbeschadet der Mög
lichkeit des diplomatischen Weges - der unmittel
bare Verkehr zwischen den JustizzentralstelIen vor
gesehen. . 

Zu Art. 22: 

Der Anschluß von Übersetzungen ist nicht 
erforderlich. Dies ist deshalb zweckmäßig, weil es 
leichter ist, Übersetzungen aus der fremden Spra
che als solche in die fremde Sprache herzustellen. 

Zu Art. 23: 

In dieser Bestimmung wird eine Verpflichtung 
des ersuchten Staates zur Ausforschung einer 
gesuchten Person vorgesehen, wenn vom ersuchen
den Staat glaubhaft gemacht wird, d~ sich der 
Betreffende tatsächlich im Gebiet des anderen Staa
tes befindet. Den Gesuchten in den Fahndungsbe
helfen zur Verhaftung auszuschreiben, ist nicht 
unbedingt erforderlich. In gewissen Fällen wird 
auch die Fahndung zur Aufenthaltsermittlung 
genügen. Mit einem solChen Ersuchen wird gern. 
§ 27 ARHG in der ,Regel das Gericht zu befassen 
sein, wenn Grund zur Annahme besteht, daß sich 
die gesuchte Person in Österreich aufhält oder 
wenn' das Ersuchen zu Fahndungsmaßnahmen 
Anlaß gibt, die in einem Aufruf an die Bevölkerung 
zur Mithilfe bestehen. Sind diese Voraussetzungen 
niCht gegeben, so werden auf Grund von im Inter
polweg einlangenden Ersuchen um Festnahme zum 
Zweck der Auslieferung die weiteren Veranlassun
gen zunächst vom Bundesministerium für Inneres 
zu treffen sein. 

Im Falle der Betretung wird in jedem Fall das 
zuständige Gericht über die Auslieferungshaft oder 
sonstige Maßnahmen zur Verhinderung des Ent
weichens zu entscheiden haben. Zwingend ist im 
Vertrag weder die Auslieferungshaft . noch die 
Anordnung gelinderer Mittel vorgeschrieben. 

Zu Art. 24: 

Diese Bestimmung sieht vor, daß in dringenden 
Fällen um die Verhängung der vorläufigen Auslie
. ferungshaft ersucht werden kann. Die Verhängung 
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der vorläufigen Auslieferungshaft und gelinderer 
Maßnahmen ist aber auch hier nicht zwingend vor
geschrieben. Derartige Ersuchen werden in der 
Regel im Interpolweg übermittelt werden. Die 
Dauer der vorläufigen Auslieferungshaft ist mit 
30 Tagen, in Ausnahmefällen maximal mit 
45 Tagen begrenzt. 

Zu Art. 25: 

Diese Bestimmung regelt das Anbot der Ausliefe
rung. Auch hier ist eine Verpflichtung zur Verhän
gung der vorläufigen Auslieferungshaft nicht vorge
sehen. Die Regelung des Anbots der Auslieferung 
entspricht im wesentlichen der in § 28 ARMG vor
gesehenen Regelung. Der um die Auslieferung 
ersuchende Staat hat auf Grund einer Mitteilung 
des ersuchten Staates innerhalb von 15 Tagen ab 
dem Tag des Einlangens der Benachrichtigung von 
der Verhaftung mitzuteilen, ob ein Auslieferungser
suchen gestellt wird; das Auslieferungsersuchen 
muß sodann innerhalb von 30 Tagen ab seiner 
Ankündigung gestellt werden. 

Zu Art. 26: 

Art. 19 sieht vor, daß über ein Auslieferungsersu
chen ehestmöglich zu . entscheiden und dem ersu
chenden Staat von dieser Entscheidung Kenntnis 
zu geben ist. Eine auch nur teilweise Ablehnung des 
Auslieferungsersuchens ist zu begründen. 

Zu Art. 27: 

Ersuchen mehrere Staaten uni die Auslieferung 
derselben Person, hat der ersuchte Staat die Mög
lichkeit, bei der Entscheidung, welchem Ausliefe
rungsersuchen er den Vorrang einräumt, alle hiefür 
maßgebenden Umstände zu berücksichtigen. Wird 
dem Ersuchen des dritten Staates um Auslieferung 
der Vorrang gegeben, ist das Al,lslieferungsersuchen 
des Vertragsstaates als Ersuchen um Weiterliefe
rung zu behandeln .. 

Zu Art. 28: 

In dieser Bestimmung werden im einzelnen die 
Modalitäten der Übergabe der auszuliefernden 
Person geregelt. 

Zu Art. 29: 

Da nach Abs. 1 dieses Artikels die Durchführung 
einer bewilligten Auslieferung aufgeschoben wer
den kann, bis einem Strafanspruch des ersuchten 
Staates Genüge getan ist, sehen die Abs. 2. und 3 die 
Möglichkeit vor, die auszuliefernde Person dem 
ersuchenden Staat zur Durchführung bestimmter 
Prozeßhandlungen vorzeitig zu übergeben. Nach 
Durchführung dieser Prozeßhandlungen ist die 
übergebende Person wieder zurückzustellen. Die 
im anderen Staat verbüßte Haft ist auf die im 
ersuchten Staat zu verhängende oder verhängte 
Strafe anzurechnen. 

Zu Art. 30: 

Im Hinblick auf die Vornahme von Überstellun
gen im Luftweg bzw. unter Mitwirkung vorgescho
bener Grenzabfertigungsstellen war es angezeigt, 
die Befugnisse des den Häftling eskortierenden 
Begleitpersonals zu regeln. Während in früheren 
Verträgen, wie etwa dem Auslieferungsvertrag mit 
Polen, BGBI. Nr. 146/1980, diese Bestimmung 
noch als Verfassungsbestimmung zu beschließen 
war, ist dies nunmehr auf Grund des Art. 9 Abs. 2 
B-VG, idF des BVG V,om 1. Juli' 1981, BGBI. 
Nr. 350, nicht mehr erforderlich. 

Zu Art. 31: 

In Ergänzung des Art. 18 enthält diese Bestim
munS" die verfahrensrechtlichen Vorschriften für 
die Übergabe von Gegenständen. Es wird insbeson
dere vorgesehen, daß die Gegenstände, deren Aus
folgung gemäß Art. 18 bewilligt worden ist, wenn 
möglich gleichzeitig mit der auszuliefernden Per
son übergeben werden sollen. Die Übergabe sol
cher Gegenstände zum Zwecke ihrer Ausfolgung 
an den Geschädigten kann mit Zustimmung der 
auszuliefernden Person auch bereits vor diesem 
Zeitpunkt erfolgen, um eine möglichst frühe Scha~ 
densgutrnachung zu ermöglichen. Diesbezüglich 
wurde auf die Regelung des § 367 StPO Bedacht 
genommen. 

Zu Art. 32: 

Für das Auslieferungsverfahren und insbesondere 
für die Auslieferungshaft kommen ausschließlich 
die innerstaatlichen Bestimmungen des ersuchten 
Staates zur Anwendung (Abs. 1). Abs.2 sieht die 
Verpflichtung des ersuchenden Staates vor, dem 
ersuchten Staat das Ergebnis des Strafverfahrens 
mitzuteilen. Dadurch wird es vor allem möglich 
sein zu überprüfen, ob im ersuchten Staat der 
Grundsatz der Spezialität der Auslieferung einge
halten worden ist. 

Zu Art. 33: 

Diese Bestimmung regelt die Durchlieferung, die 
unter den gleichen Vorausseizungen zulässig ist, 
unter denen eine Auslieferung zulässig wäre. 

Zu Art. 34: 

Bei einer Durchbeförderung im Luftweg ohne 
Zwischenlandung wurde nach dem Vorbild des 
Art. 21.Abs. 4 des Europäischen Auslieferungsüber
einkommens, BGBI. Nr. 320/1969, sowie des § 46 
ARHG eine Sonderregelung getroffen und vorge
sehen, daß hier eine an den Staat, dessen Hoheits
gebiet überflogen wir.<!, gerichtete Notifikation 
genügt. 
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· Zu Art. 35: 

Die Bestimmungen über die Durchlieferung sol
len sinngemäß auch für jene Fälle angewendet wer
den, in denen eine Durchbeförderung durch einen 
Vertragsstaat zum Zweck der Vollstreckung einer 
Strafe im Heimatstaat in Anwendung anderer zwi
schenstaatlicher Vereinbarungen erforderlich wird. 

Zu Art. 36: 

Auf den Ersatz der durch die Anwendung dieses 
Vertrages entstehenden Kosten, mit Ausnahme der 
Flugkosten, bei einer auf Wunsch des ersuchenden 
Staates auf diese Weise vorgenommenen Übergabe 
oder der durch eine Durchlieferung entstandenen 
Kosten ist verzichtet worden. 

Zu Art. 37: 

In dieser Bestimmung werden die im Vertrag ver
wendeten Begriffe "Sprache des ersuchenden Staa
tes", "vorbeugende Maßnahme", ,Justizbehörden" 
sowie "oberste Polizeibehörden" definiert. Zur 
Beurteilung der Auslieferungsfä~igkeit zum Voll
zug vorbeugender Maßnahmen gemäß Art. 2 
Abs. 2 des Vertrages wurde vorgesehen, daß für die 
Beurteilung, ob noch mindestens vier Monate der 
vorbeugenden Maßnahme zu vollziehen sind, der 
Zeitpunkt maßgebend ist, zu dem die Maßnahme 
nach dem Recht des ersuchenden Staates spätestens 
aufzuheben ist. 

Zu Art. 38 und 39: 

Die Schlußbestimmungen entsprechen den sonst 
üblichen Formulierungen. 

1108 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 21 von 21

www.parlament.gv.at




